
Abrechnung der Zuschläge

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst unter Dienste/Einstellungen – sonstiges 
– einige Einstellungen vornehmen.

Bitte legen Sie zunächst bei „Diese Einstellungen werden...“ fest, ab wann Taxiwin die Zuschläge 
beim Lohn berücksichtigen soll. Ebenso müssen Sie Eingaben in obigen Feldern erfassen.

Zu allen Zuschlägen finden Sie unter Auswertungen/freier Zeitraum entsprechende Auswertungen.



Wenn Sie Schichten über das Ceysystem einlesen, sehen  Sie folgendes Fenster:

Unter „fehlende Zuschläge“ werden dem Fahrer alle Zuschläge in voller Höhe belastet, die nicht am 
Taxameter aktiviert wurden. Unter „Zuschläge Flughafen“ werden dem Fahrer alle Zuschläge für 
den Flughafen (nur in Berlin verfügbar) abgezogen. Beispiel: Der Fahrer erhält 50 % Abschlag und 
hat 12,50 Euro Zuschläge. Diese werden dann mit 50 % (6,25 Euro) wieder aus dem Abschlag 
herausgerechnet. Genauso arbeitet Taxiwin, wenn Sie „Abrechnung bearbeiten“ wählen.



Auch wenn Sie die Lohnabrechnung erstellen, werden die Zuschläge berücksichtigt.
Zunächst erscheint folgendes neue Fenster, das zeigt, wie weit die Daten verarbeitet wurden.

Nun sehen Sie das Ergebnis der Lohnabrechnung.

In diesem Fall hatte der Fahrer mit Zuschlägen einen Umsatz von 4400,00 Euro, an Zuschlägen für 
Rechnungsfahrten und/oder Flughafengebühren hatte er 29,00 Euro. Diese werden nun vom Umsatz 
abgezogen, so dass sein Lohn von einem Umsatz von 4371,00 Euro berechnet wird. Dieses und die 
eventuell noch nicht abgerechneten fehlenden Zuschläge werden dann auch beim Ausdruck der 
Lohnabrechnung berücksichtigt.



Hier die Lohnabrechnung.


